
 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

 Aktenzeichen:  64.21.3.4-2015-3        Dortmund, den 23.08.2018  
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses für den Neubau der 
380-kV-Höchstspannungsfreileitung Kruckel – Dauersberg, Bl. 4319,  
Abschnitt Kruckel – Garenfeld, EnLAG-Vorhaben Nr. 19  
 
Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Arnsberg vom 26.07.2018, 
Az. 64.21.3.4-2015-3, ist der Plan der Amprion GmbH zur Errichtung und zum Betrieb 
des rd. 11 km langen nordrhein-westfälischen Abschnittes der 380-kV-Höchst-
spannungsfreileitung im Abschnitt zwischen der Umspannanlage (UA) Kruckel in 
Dortmund und der UA Garenfeld in Hagen, Bauleitnummer (Bl.) 4319 einschließlich 
der mit diesem Vorhaben im Zusammenhang stehenden Folgemaßnahmen an 
anderen Anlagen sowie der Anlage von naturschutzfachlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gem. §§ 43 Satz 1 Nr. 1 und 43a bis 43c Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) in Verbindung mit den §§ 1 ff. Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und 
§§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) nach Maßgabe der in diesem Beschluss enthaltenen Regelungen, Änderungen 
und Nebenbestimmungen festgestellt worden.  
 
In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden.  
Der Vorhabenträgerin wurden Auflagen erteilt. 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen 
Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden worden. 
 
Da außer an die Vorhabenträgerin mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungs-
beschlusses nach § 74 Abs. 4 VwVfG NRW vorzunehmen wären, werden die 
Zustellungen gemäß § 74 Absatz 5 VwVfG NRW durch diese öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. 
 
Der Beschluss sowie eine Ausfertigung des festgestellten Plans liegen in der Zeit  
 
vom 4. September 2018 bis zum 17. September 2018 (einschließlich) 
 
zur Einsichtnahme aus, und zwar bei der 
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 Öffnungszeiten 

Stadt Dortmund,  
Stadtplanungs- und 
Bauordnungsamt 
Burgwall 14 
44135 Dortmund 
Zimmer 519 

Mo, Di, Mi, 08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 15:30 Uhr 

Do 08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 17:00 Uhr 

Fr 08:00 – 12:00 Uhr  
Terminabsprachen außerhalb der 
Öffnungszeiten unter der Telefon-
nummer 0231/50-22796 oder -25908 

Stadt Witten,  
Planungsamt 
Annenstr. 113 
58453 Witten 
Zimmer 106 

Mo, Mi, Do  08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 15:00 Uhr 

Di  08:00 – 16:00 Uhr 
Fr  08:00 – 12:00 Uhr  
Terminabsprachen außerhalb der 
Öffnungszeiten unter der Telefon-
nummer 02302/581-4112 

Stadt Herdecke,  
Bauamt 
Nierfeldstr. 4 
58313 Herdecke 
Zimmer 108 
 

Mo, Mi, Fr  08:00 – 12:00 Uhr  
Di 08:00 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 16:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 Uhr und 

14:00 – 17:00 Uhr 
Terminabsprachen außerhalb der 
Öffnungszeiten unter der Telefon-
nummer 02330/611-461 

Stadt Hagen,  
Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
Gebäude D, 2. OG, Zimmer 208 

Mo, Di, Mi, Do  08:30 – 15:45 Uhr 
Fr  08:30 – 12:30 Uhr 
Terminabsprachen außerhalb der 
Öffnungszeiten unter der Telefon-
nummer 02331/207-5921 
 

 
Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist den 
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt (§ 74 Absatz 5 Satz 3 VwVfG 
NRW).  
 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den 
Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder 
elektronisch bei der  
 

Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 64, 

Goebenstr. 25 
44135 Dortmund 

angefordert werden. 
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Planfeststellungsbeschluss mit den fest-
gestellten Planunterlagen wird auch über folgende Internetseite der Bezirksregierung 
Arnsberg zugänglich gemacht. 
 
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/g/genehmigung_hochspannungsfreileitungen 

 
Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. 
 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet:  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die vorstehende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1  
04107 Leipzig 

erhoben werden.  

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. Dies gilt 
nicht für Beteiligte, denen der Planfeststellungs-beschluss individuell zugestellt 
wurde. Insoweit kann Klage nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Beschlusses erhoben werden. 

Die Klage ist beim Bundesverwaltungsgericht schriftlich zu erheben.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Land Nordrhein-Westfalen, 
vertreten durch die Bezirksregierung Arnsberg, Goebenstr. 25, 44135 
Dortmund) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sind gemäß § 43e Abs. 3 EnWG innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, 
die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht 
zurückgewiesen werden. 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat gemäß 
§ 43e Abs. 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb 
eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1  
04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden.  

Falls die Fristen durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person 
versäumt werden sollten, so würde deren Verschulden dem Kläger bzw. Antrag-
steller zugerechnet werden. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im 
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht eingeleitet wird. Die Beteiligten können sich durch einen 
Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich 
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anerkannten Hochschule eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 
die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird.  

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten 
lassen.  

Die Klage und die Begründung, sowie ein Antrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung können auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
Im Auftrag 
gez. Werner Isermann 


